
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Lukas Hammer, Tanja Graf, 
Kolleginnen und Kollegen 
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zur Regierungsvorlage (2608 d. B.) betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Erneuer­
baren-Ausbau-Gesetz geändert wird, in der Fassung des Berichts des Ausschusses für 
Wirtschaft, Industrie und Energie (2666 d.B.)- (TOP 21) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die oben erwähnte Regierungsvorlage in der Fassung des Ausschussberichts (2666 d.B.) wird wie 
folgt geändert: 

1. Z 4 lautet: 

„4. Dem § 6a wirdfolgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Sofern eine durch Investitionszuschuss nach dem 2. Teil dieses Bundesgesetzes geförderte 
Photovoltaikanlage mit technischen Komponenten mit europäischer (EWR) Wertschöpfung oder ein durch 
Investitionszuschuss geförderter Stromspeicher aus europäischer (EWR) Wertschöpfung errichtet wird, 
kann mit Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft ein Zuschlag auf den 
Investitionszuschuss von bis zu 20% vorgesehen werden. Eine Differenzierung nach den relevanten 
technischen Komponenten bei Photovoltaikanlagen (zB Module, Wechselrichter) ist vorzusehen. Die in 
Art. 41 der Verordnung (EU) Nr. 651 /2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, ABI. Nr. L 187 vom 26.06.2014 S. 1, in der Fassung der Verordnung 
(EU) 2023/1315, ABI. Nr. L 167 vom 30.06.2023 S. 1, festgelegten Höchstgrenzen dürfen nicht 
überschritten werden."" 

Begründung 
Zu Z 1 (§ 6a Abs. 4): 

Mit der Änderung soll die Regelung dahingehend präzisiert werden, dass beispielhaft mögliche technische 
Komponenten von Photovoltaikanlagen aufgezählt werden, für die der Zuschlag („Made-in-Europe­
Bonus") zur Anwendung gelangen kann. Die Höhe des Zuschlags wird dabei nach den jeweiligen 
relevanten technischen Komponenten differenziert festgelegt. Beispielsweise kann für die technische 
Komponente „Module" und für die technische Komponente „Wechselrichter" mit Verordnung jeweils ein 
Zuschlag von 10% festgelegt werden. Insgesamt darf die Höhe des gesamten Zuschlags auf den 
Investitionszuschuss für die zu fördernde Maßnahme maximal 20% betragen. Für Stromspeicher soll der 
Zuschlag zur Anwendung kommen, wenn dieser aus europäischer (EWR) Wertschöpfung stammt. Auch 
bei Stromspeichern beträgt der maximale Zuschlag 20% des Investitionszuschusses. Die Abwicklung des 
Zuschlags erfolgt durch die EAG-Förderabwicklungsstelle im Rahmen der Gewährung von 
Investitionszuschüssen für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher nach dem EAG. 
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